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Bereitschaftserklärung - Befristete Beschäftigung an 

 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen     Realschulen    Sonderschulen  
 Gymnasien    Berufliche Schulen                              im Schuljahr        /       

 

Name, Vorname 

      

ggf. Geburtsname 

      

 

Geburtsdatum 

      

Geburtsort 

      

 

Straße 

      

PLZ Wohnort 

      

 

Telefon/Festnetz 

      
Mobiltelefon 
      

E-Mail 

      

 

1. Auszufüllen von Lehrerinnen und Lehrern mit dem 2. Staatsexamen 

Jahr der 2. Lehramtsprüfung:          
Gesamtqualifikation (wissensch. Lehrkräfte) bzw. 

Note / Gesamtqualifikation (Fachlehrer/innen):           
 

 

Seminar: 

      
ggf. Stufenschwerpunkt (bei GHS) 

      
Lehrbefähigung für folgende Fächer: 

      

2. Auszufüllen von Bewerberinnen und Bewerbern ohne Lehramtsbefähigung: 

Ausbildung:          
 

Fächer:         Prüfungsnoten: 

      

An einer befristeten Beschäftigung bin ich interessiert und 
in folgenden Landkreisen einsetzbar: 
Landkreis (Rangfolge) ggf. Einschränkungen 

1.             

2.             

3.             

4.             

5. Im gesamten Regierungspräsidium 
    Freiburg 

 ja 
 nein 

gewünschter Beschäftigungsumfang in %:       Kfz verfügbar:  ja  nein 

Anmerkungen / Hinweise 

      

 

Datum:       

Hinweise: 

• „Um nichtvorhersehbare gravierende Unterrichtsausfälle während des Schuljahres, die anders nicht ausgeglichen werden können, 
zu vermeiden, dürfen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel Lehraufträge erteilt werden. Die Lehraufträge dürfen nur befristet, 
gegebenenfalls bis zur Rückkehr der zu vertretenden Lehrerkraft, längstens jedoch bis zum letzten Schultag des laufenden 
Schuljahres, vereinbart werden. Aus einer stundenweisen oder befristeten Beschäftigung kann kein Anspruch auf Einstellung oder 
eine hauptberufliche Dauerbeschäftigung hergeleitet werden.“ (VwV vom 15.7.96 - KuU Nr. 14/1996, S. 534) 

• Diese Bereitschaftserklärung können Sie dem entsprechenden Regierungspräsidium zusenden, sobald Sie wissen, dass Sie 
diese Bereitschaft auch einhalten können. Die Bearbeitung durch das Regierungspräsidium kann frühestens im August im Hin-
blick auf das kommende Schuljahr erfolgen. 

• Sollten Sie Ihre Bereitschaft nicht mehr einhalten können, bevor Sie ein Angebot für eine befristete Stelle erhalten haben, so 
informieren Sie das Regierungspräsidium zeitnah. 
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